
Bundesamt für Verkehr BAV
Sektion Marktzugang 
3003 Bern
Standort: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 465 87 25 
lizenz@bav.admin.ch 
https://www.bav.admin.ch/

BAV-D-27FF3401/1311

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Finanzierung

Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit 
Gemäss Art. 3 der Verordnung über die Strassentransportunternehmen (STUV1), ist ein Unternehmen 
finanziell leistungsfähig, dessen Eigenkapital und Reserven sich auf folgende Beträge belaufen:
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Für den Güterverkehr;

Ein Unternehmen des Güterverkehrs ist finanziell leistungsfähig, wenn sich dessen Eigenkapital und 
Reserven auf folgende Beträge belaufen (Art. 3 Abs. 1 STUV):

a. mindestens 9000 Franken für das erste Fahrzeug über 3,5 Tonnen;
b. 5000 Franken für jedes weitere Fahrzeug über 3,5 Tonnen; und
c. 900 Franken für jedes weitere im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzte Fahrzeug mit 

einem Gesamtgewicht über 2,5 bis 3,5 Tonnen.

Ein Unternehmen des Güterverkehrs, das ausschliesslich Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 
2,5 bis 3,5 Tonnen im grenzüberschreitenden Verkehr einsetzt, ist finanziell leistungsfähig, wenn sich 
sein Eigenkapital und seine Reserven auf folgende Beträge belaufen (Art. 3 Abs. 2 STUV):

 mindestens 1800 Franken für das erste Fahrzeug; und
 900 Franken für jedes weitere Fahrzeug im grenzüberschreitenden Verkehr

Für den Personenverkehr;

Ein Unternehmen des Personenverkehrs ist finanziell leistungsfähig, wenn sich dessen Eigenkapital 
und Reserven auf folgende Beträge belaufen (Art. 3 Abs. 3 STUV): 

 mindestens 9000 Franken für das erste Fahrzeug; und
 5000 Franken für jedes weitere Fahrzeug

Für den Güter- und Personenverkehr;

Ein Unternehmen, welches sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr tätig ist, muss den finan-
ziellen Nachweis für das erste Fahrzeug nur einmal erbringen. Das Unternehmen ist finanziell leis-
tungsfähig, wenn sich dessen Eigenkapital und Reserven auf folgende Beträge belaufen 
(Art. 3 Abs. 4 STUV):

 mindestens 9000 Franken für das erste Fahrzeug; 
 5000 Franken für jedes weitere Fahrzeug; und
 900 Franken für jedes weitere Fahrzeug im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzte 

Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht über 2,5 bis 3,5 Tonnen

Um das erforderliche Eigenkapital/Reinvermögen zu berechnen, kann die folgende Tabelle als Hilfs-
mittel verwendet werden. Berechnungstabelle; Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/e-gesuche/berechnung-eigenkapital-mz.xlsx


2/2

BAV-D-27FF3401/1311

Unterlagen zum Nachweis der finanziellen 
Leistungsfähigkeit 
Gemäss Art. 3a Abs. 1 STUV, ist zum Nachweis der Leistungsfähigkeit die letzte Jahresrechnung ein-
zureichen, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und den weiteren vom Obligationenrecht (OR2) vor-
geschriebenen Angaben. Sieht das Obligationenrecht die Revision der Jahresrechnung vor, so ist mit 
der Jahresrechnung oder gegebenenfalls der Eröffnungsbilanz ein Revisorenbericht vorzulegen (Art. 3a 
Abs. 4 STUV).

Für Unternehmen, die weniger als 15 Monate bestehen, ist die Eröffnungsbilanz oder die aktuelle Jah-
resrechnung, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung einzureichen (Art. 3a Abs. 3 STUV).

Einzelunternehmen, die über keine Jahresrechnung verfügen, können die finanzielle Leistungsfähigkeit 
anhand der aktuellen Steuerveranlagung nachweisen. Ist in der Veranlagung aufgrund der Freibeträge 
kein Vermögen ausgewiesen, so ist neben der Veranlagung zusätzlich die komplette Steuererklärung 
einzureichen. Das Eigenkapital wird anhand der Bilanz oder des Reinvermögens gemäss den Steuer-
unterlagen ermittelt (Art. 3a Abs. 2 STUV).

Dem Eigenkapital können Darlehen mit Rangrücktritt zugerechnet werden. Zum Nachweis ist eine Kopie 
der Rangrücktrittserklärung einzureichen.

Immobilienwerte, stille Reserven auf Fahrzeuge, Fahrzeugbewertungen, Bank- und Postauszüge und 
Vorsorgepolicen werden nicht akzeptiert.

Erreichen das Eigenkapital und die Reserven eines Unternehmens die Beträge nicht, so kann es die 
Leistungsfähigkeit mit einer Bankgarantie gewährleisten. Die Bankgarantie muss die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit für die Dauer der Zulassungsbewilligung sicherstellen3 (Art. 3 Abs. 5 STUV).

Klicken Sie auf diesen Link, um die Vorlage der Bankgarantie herunterzuladen.
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3 Die Bankgarantie ist der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das BAV, Sektion Marktzugang, 3003 Bern, zu begünsti-

gen. Die Bankgarantie in CHF, muss auf fünf Jahre (Gültigkeit der Lizenz) befristet sein, und im Original in Deutsch, Französisch oder Ita-
lienisch dem BAV zugestellt werden. 

https://www.bav.admin.ch/dam/de/sd-web/gfK-TKx4NpIc/vorlage-bankgarantie.pdf

